
rungsunion von wirtschaftlichen Schocks in unterschiedlichem Maß ge~
troffen werden und die Budgetpolitik in einer WWU nach dem Verlust
der geld- und wechselkurspolitischen Instrumente als Schockabsorber
notwendigerweise flexibel und unterschiedlich stark eingesetzt werden
muß. Von vielen Seiten werden die Konvergenzkriterien Budgetdefizit
und Staatsverschuldung im Hinblick auf dieses Problem als zu streng
bzw. konservativ angesehen. Dabei wird übersehen, daß die Kriterien re-
lativ locker definiert sind, sodaß Abweichungen möglich sind. Kritisiert
wird häufig auch das einseitige Abstellen der "Spielregeln" auf monetäre
Größen. Maastricht kennt keine "Spielregeln" für die Lohn- und Preis-
politik.

An der "goldenen Regel" wird vor allem der Investitionsbegriff kriti-
siert. Die Diskussion darüber zeigt, daß die traditionelle Verwendung
des Begriffs zu eng und andererseits eine Erweiterung nicht mehr opera-
tional ist. Außerdem ist in den Maastrichter Verträgen auch keine Rege~
lung vorgesehen, was im Falle einer Störung des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichtes zu geschehen hätte, wenngleich derartige Begrenzungen
der Staatsverschuldung generell vor der Notwendigkeit stehen, für
außerordentliche Anlässe Ausnahmen vorzusehen.

Die Diskussion über die "goldene Regel" zeigt, daß die Zweifel an ihrer
ökonomischen Rationalität überwiegen. Da sie selbst bei genauer Abgren-
zung des Investitionsbegriffs nur schwer justitiabel ist und zumindest
kurzfristig ein Anreiz gegeben ist, sie zu umgehen, kommt ihr im Falle
einer restriktiven Abgrenzung bestenfalls politische Bremsfunktion zu.

3.2. Kennzahlen für öffentliches Deftzit und öffentlicher Schuldenstand:
Internationale Konzepte, die speziellen "Maastricht-Kriterien" und
deren Urnsetzung/Quantiftzierung für Österreich

Die Verwendung von Indikatoren zur Analyse fiskalpolitischer Maß-
nahmen hat den Vorteil, daß komplexe Zusammenhänge auf jeweils eine
Dimension reduziert werden können. Dies erklärt ihre Brauchbarkeit
und Beliebtheit in der wirtschaftspolitischen Praxis: Es erleichtert die
Darstellung der budgetpolitischen Lage und die Festlegung von Budget-
zielen. Gerade weil ihnen großer wirtschaftspolitischer Stellenwert zu-
kommt, ist die Diskussion um ihre Brauchbarkeit und Effizienz weiter~
hin aktuell.

Bis zur Mitte der siebziger Jahre wurden zu einem großen Teil auf der
Basis keynesianischer Vorstellungen zyklusorientierte Maße für die Ge-
staltung der kurzfristigen Stabilisierungspolitik verwendet, die primär
auf das Vollbeschäftigungsziel ausgerichtet waren. Daneben wurden aber
in einigen Ländern schon trendorientierte Maße verwendet. Diese stell-
ten in unterschiedlichem Ausmaß auf die Wirksamkeit automatischer
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Stabilisatoren ab und maßen der Beschränkung der Ausgaben und der
Preisstabilisierung mehr Gewicht zu. Die theoretische Auseinanderset-
zung um die Wirksamkeit der Fiskalpolitik wurde dabei hauptsächlich
im Rahmen der Diskussion zwischen Fiskalisten und Monetaristen ge-
führt.

Die etwa ab der zweiten Hälfte der siebziger Jahre in einer Reihe von
Ländern auftretenden hohen Budgetdefizite und in der Folge das da~
durch verursachte Anwachsen der Schuldenstände bzw des Zinsendien-
stes fuhrten eine Änderung der Orientierung in Richtung von Budget-
konsolidierungen bzw. -sanierungen herbei. Zunehmend wurden der
Preisstabilisierung bzw. generell der Bedeutung der mittel- bis langfristi-
gen Aspekte der Fiskalpolitik der Vorrang gegeben.

Zur Beurteilung der neuen Fragestellungen wurden Budgetmaße er-
forderlich, mit denen die strukturellen von den konjunkturellen Wir-
kungen eines Budgets getrennt werden können. Darüber hinaus werden
Indikatoren verwendet, die die inflationären Wirkungen berücksichtigen
bzw. wurden auch Maßstäbe diskutiert, die das Finanzvermögen eines
Staates in den Defizitbegriff mit einbeziehen.

Welche Daten sind internationalUber das öffentliche Defizit bzw. den
öffentlichen Schuldenstand vorhanden? Wie sind diese Indikatoren in
der "Europäischen Union" definiert? Erfüllt Österreich beide "Maa-
stricht-Konvergenzkriterien zur Haushaltsdisziplin"? Wie werden diese
Kennzahlen fUr Österreich berechnet? Im folgenden soll versucht wer-
den, Antworten auf diese Fragen zu finden.
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3.2.1. Kenngrößen der internationalen Organisationen (UN, EU, OECD,
[MF)

Ziel der einschlägigen Veröffentlichungen internationaler Organisa-
tionen ist es, möglichst vergleichbare Kenngrößen zur Finanzlage der öf-
fentlichen Haushalte ihrer Mitgliedsländer bereitzustellen. Gegenwärtig
stehen zur Gebarung der öffentlichen Haushalte der Industriestaaten vier
alternative Informationsquellen zur Verfügung. Im einzelnen sind dies:

- die Volkseinkommensrechnungen auf Basis des "System of National
Accounts" (SNA) der Vereinten Nationen (UN) bzw. des "Europäi-
schen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen" (ESVG)
der Europäischen Union (EU);

- die" Government Finance Statistics" (GFS) des Internationalen Wäh-
rungsfonds (lMF);

- Berechnungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) ;

- Veröffintlichungen des Statistischen Amtes der Europäischen Ge-
meinschaften (EUROSTAl) zum Thema Finanzen.



Sofern entsprechende internationale Statistiksysteme vorliegen (SNA/
ESVG bzw. GFS), werden die Daten anhand der vorgegebenen Regeln
und Konventionen national ermittelt (i. d. R. durch Beantwortung von
"Questionnaires") und der jeweiligen internationalen Organisation ge~
meldet, welche die Daten ihrerseits in einschlägigen Publikationen ver-
öffentlicht. Die von OECD und EUROSTAT gegenwärtig veröffentlich-
ten Daten über die Höhe des öffentlichen Schuldenstandes ihrer Mit-
gliedsländer werden hingegen bis dato nicht auf Grundlage eines inter-
national abgestimmten konzeptiven Rahmens (Statistiksystem) erfaßt.
Diesem Mangel soll nun durch die Umsetzung der die "Maastricht-Kon-
vergenzkriterien zur Haushaltsdisziplin" konkretisierenden EG-Rats-
Verordnung vom 22. 11. 1993 abgeholfen werden (vgl. Anlage).

Für die Höhe und Entwicklung der Kenngrößen "öffentliches Defi+
zit" bzw "öffentliche Verschuldung" spielt zunächst die Abgrenzung des
Sektors "Staat" eine zentrale Rolle. Die Grenzziehung zwischen dem
Staat und den übrigen Sektoren der Volkswirtschaft ist im SNA bzw
ESVG definiert und findet bei allen hier betrachteten Statistiksystemen
bzw -quellen im wesentlichen Anwendung. Allerdings sind die Abgren-
zungskriterien relativ allgemein formuliert, sodaß deren Umsetzung in
der Praxis unterschiedlich ausfallen kann (siehe dazu Pkt 3. 2. 2 unten).

Zur Quantifizierung des "öffentlichen Defizits" sind bei den genannten
internationalen Organisationen folgende Kennzahlen verfügbar, die aus
den Kontensequenzen der VGR und analoger Systeme abgeleitet werden
können:

- Finanzierungssaldo bzw. Net lending (+ )/Net borrowing (-) (EU/
ESVG und UN/SNA);

- Overall surplus/deficit (lMF/GFS);
- Primärdefizit (OECD).

- Der öffentliche Finanzierungssaldo (SNA/ESVG) ist das Ergebnis
der Produktions-, Umvertcilungs- und Investitionstätigkeit des
Staates. Er spiegelt das Verhältnis von Sparen (- laufende Einnah-
men minus laufende Ausgaben ohne Finanztransaktionen) zu Sach-
investitionen wider: Wird mehr investiert als gespart, so entsteht ein
Finanzierungsdefizit ("Net borrowing"), das den Rückgriff auf
Fremdmittel erfordert. Sind die Investitionen niedriger als das Spa+
ren, verbleibt ein FinanzierungsUberschuß ("Net lending"), der es
ermöglicht, Finanzmittel an andere Sektoren als Einlagen oder als
Kredite zur Verfügung zu stellen. Der Finanzierungssaldo kann da-
her neben der eben beschriebenen "realen" Dimension auch in
"rein finanzieller" Hinsicht interpretiert werden: Dann entspricht
er der Nettoveränderung aller finanziellen Verbindlichkeiten und
Forderungen. Ein Finanzierungsdefizit bedeutet, daß Fremdmittel
(z. B. Kredite) netto aufgenommen und/oder Finanzanlagen (z. B.
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Verkauf von Beteiligungen) reduziert worden sind; analog dazu
führt ein Abbau der Schulden und/ oder eine Erhöhung des Finanz-
anlagevermögens (z. B. Schuldentilgung, Darlehensgewährung) zu
einem FinanzierungsUberschuß ("Net lending"). So hat nach diesem
Konzept weder die Deckung von budgetären Ausgaben durch die
Verminderung von finanziellen Forderungen (z. B. Bankeinlagen)
ein geringeres Defizit zur Folge, noch steigt das Defizit durch bud-
getäre Ausgaben an, die dazu verwendet werden, das Finanzvermö-
gen zu erhöhen.

Abbildung 1

Finanzierungskonto der VGR (vereinfachte Darstellung)
Finanzierungsimtrumente Ausgaben Einnahmen

WertpapieJ:e, Beteiligungen Erwero Vnkauf

Dadehen Gewährung Rückzahlung

Finanzschulden TIlgung Aufnahme

Rücklagen Zuführung Entnahme

EinnahmenübeJ:schuß -
- Deckung des
Finanzierungsbedades

Das" Overall-deficit" laut GFS spiegelt den zur Erfüllung öffentli-
cher Aufgaben notwendigen Finanzierungsbedaif wider. Für Förde-
rungszwecke vergebene Darlehen an den privaten Sektor sowie öf-
fentliche Ausgaben, die den Erwerb von Beteiligungen an Unter-
nehmen des privaten Sektors zum Gegenstand haben, erhöhen - im
Gegensatz zum Finanzierungssaldo laut SNA - das Overall-deficit.
Das Primärdefizit (OECD) schließlich blendet die Ausgabenkatego-
rie Zinsen aus, da Zinszahlungen vom Umfang vorhergehender De-
fizite bestimmt werden und daher ftir die aktuelle Finanzpolitik ein
"Vorgabedatum" sind. Mit diesem Indikator kann etwa untersucht
werden, ob die aktuelle Finanzpolitik dem Ziel der Stabilisierung
der Staatsverschuldung dient oder ob sie zu einer "Schuldenexplo-
sion" führt.

Zum Thema öffentliche Verschuldung (Stand) liegen Daten über die
Bruttoverschuldung (IMF/GFS bzw EU) und die Nettoverschuldung
(OECD) vor.

- Die GFS-Kenngröße Bruttoverschuldung ist der zum "Nennwert"
(Rückzahlungsbetrag) bewertete Stand an finanziellen Verbindlich-
keiten des Staates. Unter finanziellen Verbindlichkeiten im Sinne
des GFS werden ausschließlich aufgenommene Finanzmittel, fur die
i. d. R. Zinsen und Tilgungen zu leisten sind, verstanden. Vom Ver-
schuldungsbegriff ausgeklammert bleiben Verbindlichkeiten auf-
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grund von Lieferungen oder Leistungen, Verbindlichkeiten aus
Leasingverträgen oder Förderungszusagen sowie Eventualverbind-
lichkeiten (z. B. Haftungen). Die "Bruttoverschuldung" ist jene
Kenngröße, die in der Regel bei internationalen Vergleichen heran-
gezogen wird und anhand der sich direkt die Belastung der laufen-
den und zukünftigen Gebarung der öffentlichen Haushalte durch
Annuitäten (Zins- und lilgungszahlungen) abschätzen läßt. Ver~
schuldungsdaten auf Basis des GFS-Systems liegen zumeist nur für
den Zentralstaat vor.

- Die Nettoverschuldung (OECD) betrachtet nicht nur die Passiva des
Staates, sondern stellt die öffentliche Finanzsituation insgesamt dar,
indem die finanziellen Forderungen des Staates gegen die finanziel-
len Verbindlichkeiten aufgerechnet werden. Die erworbenen Finanz-
aktiva stellen eine Gegenposition zu den Verbindlichkeiten dar und
sollten demnach bei der Beurteilung der finanziellen Lage eines
Landes Berücksichtigung finden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß
Bewertungsveränderungen von Fremdwährungsschulden negative
Auswirkungen haben können.

Im Anhang (Langfassung des Beitrages von E. Hauth) finden sich Da~
ten zu den bisher vorgestellten Kennzahlen über das öffentliche Defizit
bzw. den öffentlichen Schuldenstand.

3.2.2. Was bedeutet "öffentliches Defizit" und "öffintlicher Schuldenstand"
in der Europäischen Union?

Der Maastrichter "Vertrag über die Europäische Union" nennt als
Kriterien für die Haushaltsdisziplin das "öffentliche Defizit" und den
"öffentlichen Schuldenstand" , jeweils im Verhältnis zum Bruttoinlands-
produkt zu Marktpreisen (maximal 3% bzw 60%). Bei der Begriffsbe-
stimmung bezieht sich der Vertragstext mehrmals explizit auf das ESVG
("öffentlich", "Defizit"). Der Schuldenstand wird definiert als "Brutto-
Gesamtschuldenstand zum Nominalwert am Jahresende nach Konsoli-
dierung innerhalb und zwischen den einzelnen Bereichen des Staatssek-
tors. " Überdies wird festgelegt, daß "der Rat ... vor dem 1. Jänner 1994
nähere Einzelheiten und Begriffsbestimmungen ... beschließt". Dies ist
inzwischen durch eine EG- Rats-Verordnung vom 22. 11. 1993 erfolgt
(vgl. Anlage). Dabei ist anzumerken, daß diese Ratsverordnung ihrerseits
in großem Umfang auf ESVG-Begriffe bezug nimmt. Zu erklären sind
nun also die Schlüsselbegriffe "öffentlich", "Defizit" und "Schulden-
stand" :

- "öffentlich" - "Staat laut ESVG"

Das ESVG definiert: "Der Sektor Staat (S 60) umfaßt alle institutio-
nellen Einheiten, die in ihrer Hauptfunktion nichtmarktbestimmte
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Dienstleistungen für die Allgemeinheit erbringen ... " (Paragraph
239). "Im Sektor S 60 sind folgende institutionelle Einheiten zu er-
fassen:
a) öffentliche Körperschaften (ohne öffentliche Unternehmen in

der Rechtsform von Kapitalgesellschaften oder mit besonderem
Statut ... oder in Form von Quasi-Kapitalgesellschaften),

b) Organisationen ohne Erwerbscharakter mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit, die hauptsächlich nicht-marktbestimmte Dienstlei-
stungen erbringen und deren Hauptmittel ... aus Zuwendungen
von den erwähnten öffentlichen Körperschaften stammen (z. B.
politische Parteien, Religionsgemeinschaften),

c) rechtlich selbständige Pensionskassen, wenn fur die Versicherten
eine unabhängig vom Risiko des einzelnen festgelegte Prämie be-
rechnet wird" (Paragraph 240a-240c).

Für das Verständnis der Paragraphen 239 und 240 sind einige wei-
tere Begriffserklärungen notwendig:
- Institutionelle Einheiten: Eine gebietsansässige Einheit wird hier

als institutionell bezeichnet, wenn sie über eine vollständige
Rechnungsführung verfUgt und Entscheidungsfreiheit in der
Ausübung ihrer Hauptfunktion besitzt (Paragraph 212).
Nichtmarktmäßige Dienstleistungen: Paragraph 313 spezifiziert:
~ bestimmte Dienstleistungen, die vereinbarungsgemäß immer

als nichtmarktbestimmt angesehen werden (z. B. öffentliche
Verwaltung, Verteidigung etc) ...
bestimmte Dienstleistungen, die als nichtmarktbestimmt gel-
ten, wenn die Einnahmen der Produktionseinheit zum größten
Teil (dh etwa zu 50% oder mehr der laufenden Einnahmen)
aus anderen Quellen als dem Verkauf ihrer Produktion stam-
men (z. B. Schulen, Krankenhäuser, Straßenreinigung etc.) ...

Quasi-Kapitalgesellschaften: Einheiten ohne eigene Rechtsper-
sönlichkeit, deren Hauptfunktion im Produzieren von Waren
und marktbestimmten Dienstleistungen besteht, und deren wirt-
schaftliches und finanzielles Verhalten sich von dem ihrer Eigen-
tümer unterscheidet und dem einer Kapitalgesellschaft ähnlich ist
... (Paragraph 223).

Der Staat wird im ESVG also nicht rein juristisch definiert als "öf-
fentliche Körperschaften", sondern auch unter Bezugnahme auf
funktionale Kriterien, durch kleinere Einheiten mit bestimmten
wirtschaftlichen Aktivitäten und einem gewissen Grad an Eigen-
ständigkeit. Es werden einerseits budgetär zu einem bestimmten öf-
fentlichen Rechtsträger gehörige Einheiten nicht dem Staat zuge-
rechnet (Paragraph 240 a), andererseits aber staatliche Einheiten,
die "außerbudgetär" tätig sind, einbezogen (Paragraph 240 bund c).

29



Als sechstes Konto ist das Finanzierungskonto (C 6) vorgesehen,
das die Veränderungen der finanziellen Forderungen und Ver-
pflichtungen abbildet. Sein Saldo (N 6) ist - bis auf eine allfällige
statistische Differenz - ident mit N 5.

"Schuldenstand" - Ausschnitt aus der "EG-Rats-Verordnung Nr.
3605/93"
Artikell der genannten Verordnung legt unter Punkt 5 unter ande-
rem fest:

Der öffentliche Schuldenstand ist die Summe der Nominalwerte
aller am Jahresende ausstehenden Verbindlichkeiten des Staats-
sektors (S 60), mit Ausnahme derjenigen Verbindlichkeiten,
deren entsprechende Gegenwerte als Forderungen vom Staats-
sektor (S 60) gehalten werden.
Der öffentliche Schuldenstand gliedert sich in die Rubriken Bar-
geld und Einlagen (ESVG-Codes F 20 und F 30), Wertpapiere (F
40 und F 50), sonstige kurz-, mittel- und langfristige Kredite (F
79 und F 89).
Weiters wird der Nominalwert näher spezifiziert, insbesondere in
bezug auf indexgebundene Verbindlichkeiten, und die Bewertung
von Verbindlichkeiten in Fremdwährung geklärt.

- "Defizit" - "Finanzierungssaldo laut ESVG"
Im ESVG selbst findet sich die Bezeichnung "N 5 Finanzierungs-
überschuß (+) bzw -defizit (-)" als Saldo des Vermögensverände-
rungskontos (C 5). N 5 ist das Residuum in einer Sequenz von ins-
gesamt fünf Konten, die untereinander durch "Salden" verbunden
sind. Diese entstehen jeweils auf der Verwendungsseite ("links")
und werden auf die Aufkommensseite des nächsten Kontos vorge-
tragen:

Konto Saldo

a) Produktionskonto (C 1) Brunowemchöpfung zu Markpreisen
(N 1)

b) Einkommensentstehungskonto (C 2) BrunobetriebsUberschuß (N 2)

c) Einkommensverteilungskonto (C 3) Verfügbares Bruttoeinkommen (N 3)

d) Einkommensverwendungskonto (C 4) Brunoerspamis (N 4)

e) Vermögensverllnderungskonto (C 5) FinanzierungsUberschuß (+) bzw.
-defizit (-) (N 5)

3.2.3. Erfiillt Österreich die "Maastricht-Konvergenzkriterien zur Haus-
haltsdisziplin "? Was muß bei der Interpretation der Österreich-Daten
berücksichtigt werden?

Das ÖSTAT veröffentlicht jährlich die Ergebnisse der Volkseinkom-
mensrechnung in Anwendung des SNA ("Österreichs Volkseinkommen
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... ", zuletzt Berichtsjahr 1992, publiziert Ende 1993). In dieser Publika-
tion sind auch Daten über das öffentliche Defizit (in der Definition von
"Maastricht") enthalten.

Anfang 1992 initiierte EUROSTAT eine erste explorative Daten-
sammlung zur öffentlichen Verschuldung auf Basis des Maastrichter
Vertragstextes. Die EU-Mitgliedstaaten sowie Österreich, Finnland und
Schweden lieferten daraufhin Zahlen samt einer Beschreibung der natio-
nalen Berechnungsmethoden. Die Österreich-Daten wurden in Zusam-
menarbeit von ÖSTAT mit dem BMF, der P. S. K. und der GeNB er-
stellt (Referenzjahr 1990).

Die folgende Tabelle zeigt, daß Österreich zu Beginn der neunziger
Jahre (bis 1992) beide Konvergenzkriterien erfüllte, während in den
achtziger Jahren die Defizitquote viermal über der 3%-Grenze zu liegen
kam.

Worauf ist bei der Interpretation dieser Zahlen zu achten, was sind
spezielle VGR-"Austriaca"?

Tabelle 1

Bruttoinhmd5- Offentliche~ Defizit Öffentlicher Schulden'land
produkt (BIP) Oout VGR) (laut .EUROSTAT-Kon,.cpt·)

in Mio S in Mio S in % de. BIP in Mio S in % de. BIP

1980 994.704 16.972 17 376.400 37"8
1981 1,055.972 18.617 1"8 419.975 39'8
1982 1,133.535 38.452 3'4 480.735 42'4
1983 1,201.217 47.919 4'0 567.930 47"3
1984 1,276.775 32.769 2'6 629.401 49'3
1985 1,348.425 33.351 2'5 690.170 51'2
1986 1,422.497 52.539 37 794.292 55'8
1987 1,481.388 63.247 n 885.599 59'8
1988 1,566.439 47.686 3'0 951.569 60'7
1989 1,672.900 46.766 2'8 1,003.826 60'0
1990 1,801.309 38.724 2'1 1,067.314 59'3
1991 1,922.548 47.177 2'5 1,150.065 59'8
1992 2,035.606 40.895 20 1,206.718 59'3

Abgrenzung des Staates

Folgende öffentliche Körperschaften werden berücksichtigt:
Bund, Bundesfonds, Hochschulsektor;

- Bundesländer ohne Wien;
Gemeinden mit Wien, Gemeindeverbände;
Sozialversicherungsträger und Kammern.

Als Quasi-Kapitalgesellschaften werden identifiziert und daher nur mit
ihrem Netto-Gebarungsergebnis (- Transfers zwischen Eigentlimer und
Quasi-Kapitalgesellschaft) in die Konten des Staates einbezogen:

Bundesbetriebe laut Budgetgruppe 7;
- Landes- und Gemeindebetriebe (Voranschlagsgruppe 8 und Was-

serwerke).
Als Ergebnis von Beratungen in einer speziellen ÖSTAT-Arbeits-

gruppe über offene Probleme des öffentlichen Sektors (OPöS) werden
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dem Staat aufgrund ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ebenfalls zugerech-
net:

- Straßenbausondergesellschaften samt ASFINAG;
- Landeskrankenanstalten GesmbH.

Finanzierungsdefizit

Als weitere OPöS-Ergebnisse werden folgende Ausgabenkategorien
bei der Berechnung des öffentlichen Finanzierungssaldos nicht berück-
sichtigt:

- Zahlungen des Bundes aus in Anspruch genommenen Haftungen
(als Gewährung von Darlehen klassifiziert);

- Schuldendienst des Bundes für ÖIAG-Kredite (Erwerb von Beteili-
gungen!).

Schuldenstand

Die öffentliche Verschuldung wird "konsolidiert" ausgewiesen (ohne
"Verbindlichkeiten, deren entsprechende Gegenwerte als Forderungen
vom Staatssektor gehalten werden"), dh intergovemmentale Verbind-
lichkeiten bleiben ausgeblendet. Für Österreich sind das im wesentlichen
die Darlehen des Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds (WWF) an die
Gemeinden (1992 etwa 30 Mrd S, um die die Finanzschulden laut Ge-
meinderechnungsabschlüssen vermindert werden). Die Verbindlichkei~
ten des Wasserwirtschaftsfonds (WWF) sind in der "öffentlichen Ver-
schuldung" enthalten.

Die hier angeführten Daten sind vom Sommer 1992. Klärungen eini-
ger Teilbereiche werden voraussichtlich noch eine leichte Revision der
Ergebnisse zur Folge haben. Weitere Details zur Berechnung von "öf-
fentlichem Defizit" und "öffentlichem Schuldenstand" können in Öster-
reichs Volkseinkommen 1992 (ÖSTAT, Wien 1993) nachgelesen wer-
den.

3.2.4. Schlußfolgerungen

Für die Maastricht-Konvergenzkriterien zur Haushaltsdisziplin ist die
exakte Abgrenzung des "Staates" eine Voraussetzung für die begriffliche
Klärung von "Defizit" und "Schuldenstand". Soweit es um den "öffentli-
chen" Charakter geht, stützt sich die Definition auf VGR-Konzepte, bei
denen weniger die rechtlich-fonnalen Gegebenheiten eine Rolle spielen
als die Art der wirtschaftlichen Aktivität. Ftir die Zugehörigkeit einer be-
stimmten Einheit zum Staat laut VGR ist es weder notwendige noch hin-
reichende Bedingung, daß sie innerhalb eines öffentlichen Budgets erfaßt
ist (z. B. ASFINAG).

Das Vorhandensein von Daten zu den beiden besprochenen Maa-
stricht-Konvergenzkriterien darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß die
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internationale de facto-Vergleichbarkeit bisher kaum untersucht (Staat,
Defizit) bzw harmonisierte Konzepte erst jUngst entstanden sind bzw
umgesetzt werden müssen (Schuldenstand). Auf Betreiben von EURü-
STAT ist jedoch eine "Konvergenz der Berechnungsmethoden" in den
nächsten Jahren zu erwarten.

Die Österreich-Daten zum öffentlichen Schuldenstand sind konzeptiv
derzeit noch nicht ähnlich fundiert wie die Defizitdaten. Es wird daher
mittelfristig noch eine Zusammenarbeit von ÖSTAT mit interessierten
nationalen Stellen notwendig sein, bis die Rechnung Routine-Charakter
erlangt.

Bei der Auswahl der Konvergenzkriterien wurde die kurzfristige Ver-
fügbarkeit der einfacheren Indikatoren der höheren Aussagekraft kom-
plexerer Indikatoren vorgezogen. So läßt etwa die "Bruttoverschuldung"
das akkumulierte Finanzvermögen völlig außer acht. Ausgaben des Staa-
tes, die mit einer Erhöhung seiner finanziellen Forderungen verknüpft
sind (z. B. Gewährung von Darlehen), haben keine Auswirkungen auf
den Finanzierungssaldo.
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